
1.12 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung 

Vom 21.12.1965 (Deutsche Fassung: BGBl. 1969 II S. 961) 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 

eingedenk der Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der angeborenen 

Würde und Gleichheit aller Menschen beruht und dass alle Mitgliedstaaten gelobt haben, gemeinsam 

und einzeln mit der Organisation zusammenzuwirken, um eines der Ziele der Vereinten Nationen zu 

erreichen, das darin besteht, die allgemeine Achtung und Beachtung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion 

zu fördern und zu festigen; 

(…) 

Artikel 5 

Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsätzlichen Verpflichtungen werden die 

Vertragsstaaten die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und beseitigen und das Recht jedes 

einzelnen, ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen Ursprungs oder des Volkstums, 

auf Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten; dies gilt insbesondere für folgende Rechte: 

(…)  

d) sonstige Bürgerrechte, insbesondere  

(…)  

vii) das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, 

viii) das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, 

(…) 

 


